
Bernburg, 6.12.2017 
 
Prof. Erich Buhmann, Landschaftsarchitekt BDLA IFLA 
Für die Fraktion B90/Die Grünen im Stadtrat von Bernburg 
  
An die Mitglieder des Bernburger Stadtrates, 
  
In der Auseinandersetzung über das Denkmal Bahnhofspark als Teil des Denkmals 
Bernburger Bahnhof haben wir uns im Nachhinein, den Vorwurf gemacht nicht rechtzeitig 
deutlich gemacht zu haben, dass das Projekt aus denkmalschutzrechtlicher Sicht wohl keine 
Ausnahmegenehmigung der Denkmalpflegebehörde bekommen würde. 
  
Mit dem aktuellen Grundsatzantrag der Stadt Bernburg (Saale) zum Antrag auf den Abriss 
des Denkmals Lohelandhaus zur Entscheidung im Stadtrat am 14.12.2017 wiederholen sich 
die Inhalte: 

 Ziel ist es wieder private Parkplätze auf einer Grünfläche im Eigentum der Stadt 
Bernburg (Saale) gebaut werden (daher Zuständigkeit beim Stadtrat der Stadt 
Bernburg) 

 Für die Schaffung von Privatparkplätzen soll wieder ein Denkmal der Stadt Bernburg 
erheblich beeinträchtigt werden, in diesem Fall sogar vollständig abgerissen werden. 
Somit muss die Stadt Bernburg gegenüber der Denkmalpflege nachweisen, dass es 
für ein Planungsziel im öffentlichen Interesse keine andere Möglichkeit als die des 
Abrisses gibt.  

 Planungsrechtlich ist wieder von einem unbeplanten Innenbereich im Sinne des § 34 
BauGB aus zu gehen. Das heißt die Stadt Bernburg muss keine Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen nach Naturschutzrecht durchführen, sondern „nur“ die 
Denkmalpflege und die eigene Baumschutzsatzung berücksichtigen. Für letztere ist 
für die Fläche wieder ein Wurzelraum von über 70 Prozent von Bäumen 
entsprechend der Baumschutzsatzung zu schützen.  

 Bei korrekter Anwendung der Baumschutzsatzung können also wiederum nur sehr 
wenige Parkplätze errichtet werden. 

Niemand kann dem Ergebnis des Antrages bei der Denkmalbehörde vorgreifen. 
Da die Stadt Bernburg (Saale) auch in diesem Fall die große Anzahl von alternativen 
Möglichkeiten der Minderung von Parkplatzbedarfes und die hohe Anzahl von alternativen 
zusätzlichen Parkplatzmöglichkeiten nicht ausreichend genutzt hat und die Aussagen des 
eigenen aktuellen Parkraumkonzeptes hier keinen Bedarf ausweisen, darf nach unserer 
fachlichen Einschätzung die Abbruchgenehmigung durch die Obere Denkmalpflegebehörde 
nicht erteilt werden. 
  
Wir bitten Sie daher dem Änderungsantrag zum Verkauf des Denkmals zu zustimmen.  
Wir haben großes Verständnis dafür, dass sich in der Stadtverwaltung viel persönlicher 
Ärger über die Unterschutzstellung ergeben hat. Dass aber seit 2013 eine kulturelle 
Belebung des Lohelandhauses verhindert wird und nun nicht einmal in private Hand gelegt 
werden soll werden die Bürger wohl wieder nicht verstehen. 
 
Wir legen Ihnen daher die entsprechenden Bestandsbilder bei, damit Sie diese dieses Mal 
als Grundlage für Ihre Entscheidung haben. 
  



 
 

Karte: Dichter Baumbestand des Lohelandgartens. Aufnahme ca. 2016   

(nur interne Bildweitergabe, nicht zur Vervielfältigung) 

Durch den Abriss des städtischen Gebäudes zwischen Stadthalle (Dance Collection - Rotes 

Dach oben links) und Lohelandhaus (unten in der Mitte zwischen Bäumen) ist der 

Baumbestand im Oktober 2017 durch die Stadt Bernburg (Saale) schon reduziert worden. 



 

Bild:  Ansicht des Lohelandhauses mit Lohelandgarten von der Alten Bibel.  

Momentaufnahme am Donnerstag, den 30. November 2017 um 13:50 – ein Idyll, geeignete 

für die Integration in den Stadtpark.  

Links im Hintergrund vereinzelnde PKW auf dem angrenzenden vorhandenen Parkplatz.  

 

 

Den erwähnten Änderungsantrag mit den Anlagen zu  

TOP 11 Grundsatzentscheidung zum Lohelandhaus 704/17 

der Stadtratssitzung am 14.12.2017 finden Sie im Bürgerinformationssystem der Stadt Bernburg 

(Saale) unter 

http://buergerinfo.bernburg.de/to0040.php?__ksinr=282 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis für diese Bitte, 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Prof. Erich Buhmann 

 

http://buergerinfo.bernburg.de/to0040.php?__ksinr=282

